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Einleitung

Der Staat hat kein Monopol darauf, Gemeinwohl zu realisieren.1 Im Gegenteil, 
die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist heute mehr denn je auf eine Zi-
vilgesellschaft angewiesen, die Mitverantwortung für die Verteidigung und Aus-
gestaltung des liberalen Verfassungsstaates übernimmt.2 Durch Globalisierung 
und technischen Fortschritt hat die Welt an Komplexität gewonnen. Die dadurch 
entstehenden Herausforderungen lassen sich mit staatlicher Allzuständigkeit nicht 
bewältigen. Nicht zuletzt durch zahlreiche Gesetze, die private Partizipation an 
Gemeinwohlaufgaben fördern sollen, hat der Staat in den vergangenen Jahren ver-
sucht, auf diese Entwicklungen zu reagieren.3 Bürgerschaftliches Engagement ist 
gefragt und notwendig.

Der dem Gemeinwohl verpflichtete Staat kann seine Aufgaben nur mit finan-
ziellen Mitteln erfüllen. Er finanziert sich überwiegend durch Steuern, weshalb 
das Steuerrecht besonders eng mit dem gemeinen Wohl verbunden ist. Aus die-
sem Grund enthalten gerade die Steuergesetze zahlreiche Vorschriften zur privaten 
Übernahme von Gemeinwohlverantwortung. Die Botschaft des so entstandenen 
Gemeinnützigkeitsrechts ist klar: Wer den Staat entlastet, das staatliche Angebot 
verbessert und so das Gemeinwohl fördert, soll steuerlich entlastet werden.

Ziel dieser Arbeit ist die Systematisierung und unionsrechtliche Würdigung der 
geltenden Steuervergünstigungen mit Gemeinnützigkeitsbezug. Damit ist keine 
Gesamtbewertung des allgemeinen Gemeinnützigkeitsrechts gemeint, sondern die 
Untersuchung von Ordnung und Struktur der gemeinnützigkeitsbezogenen Steuer-
vergünstigungen in den Einzelsteuergesetzen. Systematisierung meint dabei nicht 
nur eine formale Kategorisierung der Vergünstigungsnormen. Vor allem sollen die 
bestehenden Vergünstigungen zum allgemeinen Gemeinnützigkeitsrecht und des-
sen Grundlagenprinzipien in Relation gesetzt und so systemfremde Aspekte ein-
zelner Begünstigungen identifiziert werden.

Hierzu ist im ersten Teil der Arbeit zu klären, welchen Strukturen und Ziel-
setzungen das Gemeinnützigkeitsrecht folgt. Hier gilt es, grundlegende Prinzi-
pien zu analysieren und auf dieser Grundlage Systematisierungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen.

	 1	Isensee, in: Hdb. d. Staatsrechts Bd. IV, 3. Aufl. 2006, § 71 Rn. 110.
	 2	Dazu Hufeld, npoR 2024, 45.
	 3	Siehe nur das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen v. 14. 7. 2000, 
BGBl. I 2000, 1034; das Gesetz zur weiteren Förderung bürgerschaftlichen Engagements v. 
10. 10. 2007, BGBl. I 2007, 2332; das Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes v. 21. 3. 2013, BGBl. 
I 2013, 556 oder das JStG 2020 v. 21. 12. 2020, BGBl. I 2020, 3096.
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Im zweiten Teil werden diejenigen Vergünstigungen, die gemeinnützige Körper-
schaften unmittelbar betreffen, in den erarbeiteten Rahmen möglicher Systematisie-
rungen eingefügt und am Maßstab der Belastungsgründe der Einzelsteuergesetze 
sowie der Zielsetzungen des Gemeinnützigkeitsrechts gemessen. Im dritten Teil 
wird diese Vorgehensweise auch auf die indirekten gemeinnützigkeitsbezogenen 
Vergünstigungen angewandt. Dabei soll jeweils die unionsrechtliche Kernfrage 
beantwortet werden, ob das Recht der Europäischen Union ein anderes als das he-
rausgearbeitete nationalrechtliche System vorgibt.

Vor dem Hintergrund der Aufarbeitung der nationalrechtlichen gemeinnützig-
keitsbezogenen Vergünstigungen soll in einem vierten Teil die Frage beantwortet 
werden, inwieweit sie einzelsteuerübergreifend einer einheitlichen Struktur folgen.

Im fünften Teil werden die Arbeitsergebnisse thesenartig zusammengestellt, 
worauf sich im sechsten Teil darauf aufbauende Änderungsvorschläge anschließen.



Teil 1  

Begriff und System

A. Die Steuervergünstigung mit Gemeinnützigkeitsbezug

Das Gemeinnützigkeitsrecht1 folgt der folgenden Grundsystematik: In einem 
allgemeinen Teil (§§ 51–68 AO) sind die tatbestandlichen Anforderungen des 
Gemeinnützigkeitsstatus geregelt, in einem besonderen Teil, welcher sich in den 
Einzelsteuergesetzen findet, die verschiedenen daran anknüpfenden Vergünsti-
gungen.2 Diese steuerlichen Vergünstigungen sind die maßgebliche Rechtsfolge 
des allgemeinen Gemeinnützigkeitsrechts. Ohne die steuerlichen Vorteile wür-
den sich die Gemeinnützigkeitsakteure nicht in dessen enge Schranken begeben, 
auch wenn mit dem Gemeinnützigkeitsstatus eine besondere Öffentlichkeitswirk
samkeit einhergeht.3

Steuervergünstigungen sind alle Abweichungen von der Regelbesteuerung zu-
gunsten des Steuerpflichtigen.4 Die Steuervergünstigung ist damit ein Oberbegriff 
und erfasst zuvörderst die Steuerbefreiungen, daneben Steuerermäßigungen, Be-
wertungsfreiheiten, Sonderabschreibungen, Freigrenzen und Freibeträge.5 Ferner 
lassen sich hierunter verfahrensrechtliche Ausnahmebestimmungen subsumieren, 
die die Steuerlast des Steuerschuldners verringern.6 Im Gemeinnützigkeitsrecht 
dominieren die Steuerbefreiungen,7 also solche Vergünstigungen, die den steuer-

	 1	Der Begriff der Gemeinnützigkeit wird hier wie üblich synonym zu dem der „steuer
begünstigten Zwecke“ i.S. d. dritten Abschnitts im zweiten Teil der AO gebraucht, vgl. dazu 
statt aller Hüttemann, Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 6. Aufl. 2025, Rn. 1.4.
	 2	Bott, in: Schauhoff / Kirchhain, Hdb. d. Gemeinnützigkeit, 4. Aufl. 2023, § 8 Rn. 1; Hütte-
mann, Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 6. Aufl. 2025, Rn. 1.2; Hey, in: Tipke / Lang, 
Steuerrecht, 25. Aufl. 2024, Rn. 20.1; Hummel / Lampert, Aktuelle Rechtsfragen der Grenzen 
steuerlicher Gemeinnützigkeit, 2021, S. 15 f.
	 3	Schauhoff, in: Schauhoff / Kirchhain, Hdb. d. Gemeinnützigkeit, 4. Aufl. 2023, Grund
legung, Rn. 40; Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, 2018, G 19.
	 4	Stv. Lang, Systematisierung der Steuervergünstigungen, 1974, S. 74 f., 160; ders., StuW 
1987, 221, 227; Jochum, Die Steuervergünstigung, 2006, S. 35, 55; Seer, in: Tipke / Lang, Steuer-
recht, 25. Aufl. 2024, Rn. 6.49.
	 5	Zu den Definitionen im Einzelnen vgl. nur Jochum, Die Steuervergünstigung, 2006, 
S. 153 ff.; Seer, in: Tipke / Lang, Steuerrecht, 25. Aufl. 2024, Rn. 6.49 m. w. N.
	 6	Jochum, Die Steuervergünstigung, 2006, S. 188 f.; a. A. Lang, Systematisierung der Steuer-
vergünstigungen, 1974, S. 160 f. Der Streit ist für das Gemeinnützigkeitsrecht nicht von Be-
deutung und wird daher nicht weiter thematisiert. 
	 7	Vgl. die Übersicht bei Bott, in: Schauhoff / Kirchhain, Hdb. d. Gemeinnützigkeit, 4. Aufl. 
2023, § 8 Rn. 2.
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lichen Grundtatbestand betreffen und damit entweder das Steuersubjekt oder das 
Steuerobjekt vom Tatbestand ausnehmen.8

Das Untersuchungsfeld dieser Arbeit erstreckt sich auf Vergünstigungen mit Be-
zug zum allgemeinen Gemeinnützigkeitsrecht der AO. Dagegen werden steuerliche 
Vergünstigungen, die aus allgemeinen staatspolitischen oder sozialen Erwägungen 
gewährt werden, um bürgerschaftliches Handeln zu fördern,9 ebenso wenig behan-
delt, wie „Vergünstigungen“, die nicht Teil des Steuerrechts sind.10

B. Rechtfertigung der gemeinnützigkeitsbezogenen�  
steuerlichen Vergünstigungen

I. Staatssubstitution und Gemeinwohlaufgaben

Die Gewährung von Steuervorteilen aufgrund der Verfolgung gemeinnütziger 
Zwecke wird im Wesentlichen mit der „Staatssubstitutionsthese“ begründet, wo-
nach der Staat entlastet werde, wenn er selbst nicht tätig werden müsse, sondern 
die Erfüllung seiner Aufgaben auf Private übertrage.11 Die gemeinnützigen Zwe-
cke können sowohl durch den Staat mithilfe von Steuergeldern als auch durch 
Private verwirklicht werden.12 Der Sinn der Steuervergünstigungen erschöpft sich 
aber auch unter Zugrundelegung dieses Staatsentlastungsgedankens nicht darin, 
Ressourcen zu schonen. Sie dienen in erster Linie dazu, altruistische Privatinitia-
tive zu fördern,13 wodurch gleichsam das staatliche Leistungsangebot erweitert 
und verbessert wird.14 Steuervergünstigungen, die aufgrund der Übernahme von 
Staatsaufgaben gewährt werden, verwirklichen systemimmanent eine gleich-
mäßige Besteuerung nach der Gemeinwohlverantwortung, denn soweit Private 
Gemeinwohlaufgaben übernehmen, entlasten sie den Staat und übernehmen so 
Gemeinwohlverantwortung.15

	 8	Lang, Systematisierung der Steuervergünstigungen, 1974, S. 91 ff., 104.
	 9	Z. B. die Befreiungen in § 5 Abs. 1 KStG mit Ausnahme der Nr. 9, Bott, in: Bott / Walter, 
KStG, 10/2025, § 5 Rn. 1; Kruschke, in: Herrmann / Heuer / Raupach, EStG / KStG, 8/2025, § 5 
KStG Rn. 1.
	 10	Zur Gemeinnützigkeit in anderen Rechtsgebieten siehe Cremers, Steuerliche Gemeinnüt-
zigkeit und allgemeine Rechtsordnung, 2022.
	 11	Gutachten der Unabhängigen Sachverständigenkommission zur Prüfung des Gemeinnüt-
zigkeits- und Spendenrechts, BMF-Schriftenreihe, Heft 40, 1988, S. 92 f.; Jachmann, in: Igl, 
Rechtliche Rahmenbedingungen bürgerschaftlichen Engagements, 2002, S. 71 ff.; Droege, Ge-
meinnützigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, S. 315 ff.
	 12	Kirchhof, DStJG 26 (2003), 1, 5: „Konzeptionelle Alternativität“.
	 13	Isensee, DStJG 26 (2003), 93, 100.
	 14	Hüttemann, DStJG 26 (2003), 82; ders., Gutachten G zum 72. DJT, 2018, G 88; ders., 
Gemeinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 5. Aufl. 2025, Rn. 1.82.
	 15	Jachmann, in: Igl, Rechtliche Rahmenbedingungen bürgerschaftlichen Engagements, 2002, 
S. 73.
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Aus der Substitutionsthese lässt sich herleiten, welche Zwecke per Gemeinnüt-
zigkeitsrecht steuerlich gefördert werden können. Zunächst muss eine Substituier-
barkeit überhaupt möglich sein, was bei ausschließlichen Staatsaufgaben16 nicht 
der Fall ist.17 Die Förderung darf sich sodann nur auf solche Zwecke beziehen, die 
der Staat selbst erfüllen dürfte. Im Bereich der konkurrierenden Gemeinwohlaufga-
ben – also solchen, die sowohl der staatlichen als auch der privaten Initiative offen-
stehen18 – kann der Staat durch gemeinnütziges Handeln Privater entlastet werden.19

Nicht ganz unumstritten ist die Rechtfertigung der Begünstigung altruistischer 
privater Betätigungen im Bereich der sog. pluralistischen Gemeinwohlaufgaben,20 
bei denen gesellschaftlicher Pluralismus entfaltet und grundrechtliche Freiheit 
wahrgenommen wird.21 Beispiele hierfür sind die Religion, Weltanschauung, Wis-
senschaft, Kunst und Kultur.22 Da der Staat hier zur Neutralität verpflichtet sei und 
daher (inhaltlich) nicht selbst tätig werden dürfe, sei der maßgebliche Rechtferti-
gungsgrund für die steuerliche Privilegierung nicht die Staatsentlastung, sondern 
dass sich der Staat „prekärer Prioritätsentscheidungen“ entledige, die er zu treffen 
hätte, wenn er selbst Fördermittel verteilte.23 Führt man sich dagegen vor Augen, 
dass dem Staat ein Tätigwerden in diesem Bereich nicht generell, sondern allen-
falls inhaltlich untersagt ist, zeigt sich, dass er immerhin von seiner Finanzierungs
verantwortung entlastet wird.24 Daher findet eine Staatssubstitution ebenso bei 
pluralistischen Gemeinwohlaufgaben statt. Die Besonderheit besteht darin, dass 
neben die Staatsentlastung die Ausübung von Grundrechten tritt und sich die Ge-
meinwohlförderung daher auf Bereiche erstreckt, hinsichtlich derer der Staat inhalt-
lich nicht tätig werden kann, die aber gleichwohl gemeinwohlfördernden Charak-

	 16	Zum Begriff stv. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl. 1921, S. 255 ff. 
	 17	Jachmann, in: Igl, Rechtliche Rahmenbedingungen bürgerschaftlichen Engagements, 2002, 
S. 75.
	 18	Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl. 1921, S. 263 f.
	 19	Isensee / Knobbe-Keuk, Sondervotum zum Gutachten der Unabhängigen Sachverständi-
genkommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts, BMF-Schriftenreihe, 
Heft 40, 1988, S. 350 f., 356; Isensee, FS Dürig, 1990, S. 33, 61; ders., DStJG 26 (2003), 93, 
96 ff.
	 20	Den Begriff erstmals verwendend Isensee / Knobbe-Keuk, Sondervotum zum Gutachten der 
Unabhängigen Sachverständigenkommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeits- und Spen-
denrechts, BMF-Schriftenreihe, Heft 40, 1988, S. 351 ff.
	 21	Vgl. Jachmann, in: Igl, Rechtliche Rahmenbedingungen bürgerschaftlichen Engagements, 
2002, S. 75.
	 22	§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 5 AO, vgl. auch Isensee / Knobbe-Keuk, Sondervotum 
zum Gutachten der Unabhängigen Sachverständigenkommission zur Prüfung des Gemeinnüt-
zigkeitsrecht und Spendenrechts, BMF-Schriftenreihe, Heft 40, 1988, S. 351; Hüttemann, Ge-
meinnützigkeitsrecht und Spendenrecht, 6. Aufl. 2025, Rn. 1.81; einschränkend Seer, DStJG 26 
(2003), 11, 20 f., 25 f.
	 23	Isensee / Knobbe-Keuk, Sondervotum zum Gutachten der Unabhängigen Sachverständi-
genkommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts, BMF-Schriftenreihe, 
Heft 40, 1988, S. 358.
	 24	Seer, DStJG 26 (2003), 11, 25.




